Abfallhygiene im Spannungsfeld zwischen

LMHV, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit

Abfälle gehören zum Küchenalltag wie das Salz

in der Suppe. Kontaminierte Verpackungen,

Zubereitungs- und Speisereste, Abfallbehältnisse 

sind nicht nur in der sog. Spülküche anzutreffen,

sondern verteilen sich im gesamten Küchengebäude.

Die Hände der Mitarbeiter sind die wichtigsten Überträger von Mikroorganismen, aber auch Fliegen, Insekten etc. tragen dazu bei. Mit der Einführung der neuen LMHV  diskutieren Fachleute über die Frage: "Ist Abfall  ein CCP  nach der LMHV?"

Erfahrene Lebensmittelhygieniker bzw. -kontrolleure haben mit dem Kapitel

Abfall sicherlich schon die abenteuerlichsten Erfahrungen bei Betriebsinspektionen gemacht. Nicht nur die Art der Abfallbehältnisse und

der relativ sorglose, unhygienische Umgang mit Abfällen spricht da Bände, sondern auch die vielfältigsten Entsorgungswege lassen an Kreativität kaum Wünsche offen. Da die Entsorgungs- bzw. Verwertungswege für die Abfälle 

"Papier/Pappe, Glas, Kunst-/Verbundstoffe und Restmüll durch die jeweiligen Abfallsatzungen der Städte/Landkreise vorgegeben sind, richtet 

der Verfasser den Focus in diesem Beitrag schwerpunktmäßig auf 

"Speisereste/Naßmüll". 

Die Bandbreite der Möglichkeiten "Speisereste" zu entsorgen bzw. zu verwerten ist erschreckend. Von der eigenen Schweinehaltung im Stall um die Ecke, Wegwerfen in die Restmülltonne, unterschiedlichste Dienstleistungsangebote bzw. -systeme bis hin zum High-Tech-System per Knopfdruck in den Abfluß, um nur einige Verfahren aufzuzählen - vieles wird alltäglich praktiziert - nicht alles ist erlaubt.

Keine leichte Aufgabe für den verantwortlichen Küchenchef bzw. auch dem

jeweils zuständigen Lebenmittel-Kontrolleur festzustellen, welche Verfahrensweise für seine Küche unter Berücksichtigung aller gesetzlichen, ökologischen, ökonomischen, baurechtlichen und hygienischen Bestimmungen die vernünftigste Lösung darstellt.

Erfahrungsgemäß sind die Kosten das Hauptorientierungskriterium, obwohl ganzheitliche Vergleichsmöglichkeiten sehr komplex und schwierig und nicht ganz einfach auf einen vergleichbaren Nenner zu bringen sind. Weder Normen

noch sonstige neutrale Orientierungsinstitutionen stehen zur Zeit für den

Entscheidungsträger zur Verfügung.

Abfalldefinitionen nach der LMHV

Bei der Festlegung der kritischen Punkte zieht sich der Begriff "Abfall und Hygiene" wie ein roter Faden durch alle Bereiche des Verkehrs mit Lebensmittel. Aufgrund des hohen Gefahrenpotentials in der Abfallorganisation ist jeder Verantwortliche gut beraten, ein Höchstmaß an sicherheitstechnischer 

Zwangsläufigkeit zu erreichen. Denn mit einer möglichst technischen Optimierung der kritischen Punkte bei der "Abfall-Logisitk" sinkt nicht nur der Aufwand für die Dokumentation, sondern auch das hohe Gefahrenpotential.

Nach § 2 Abs. 2 (LMHV) ist eine "Nachteilige Beeinflussung" gegeben, wenn eine ekelerregende oder sonstige Beeinträchtigung der einwandfreien hygienischen Beschaffenheit von Lebesmitteln u.a. durch Abfälle, Verunreinigungen beziehungsweise ungeeignete Behandlungsverfahren vorliegt.

Lebensmittel dürfen nur so nach § 3 LMHV hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, das sie bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.

Das Gefahrenpotential "Abfälle" (u.a. Speisereste) gilt es durch sicherheitstechnische und organisatorische Maßnahmen zu eliminieren.

Einheitliche Hygiene- und Kontrollstandards (Normen)

Wenn auch das gesamte Abfallmanagement so optimal

standardisierbar und kontrollierbar wäre, wie z.B. das

Thema "Kühlketten" mit einer optimalen lückenlosen Protokollierung, könnte dieses langfristig als Erfolg für die LMHV verbucht werden. Einheitliche Anforderungs- bzw. Vergleichsmöglichkeiten wären auf lange Sicht auch im Bereich der Speiserest-Verwertung aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster 

Verfahrensweisen und Systemanbieter wünschenswert. Für den gewerblichen Küchenbetreiber werden die mannigfaltigen Angebote und Systeme kaum noch vergleich- bzw. prüfbar. Im Bereich der Speiserest-Behälter-Systeme z.B. befindet sich ein Normenausschuß in Planung. Allein in diesem Segment existieren mindestens 15 verschiedene Behältersysteme unterschiedlichster Ausführungen und Größen. Zielsetzung wird auch in diesem Bereich eine einheitliche Normung der Behältersysteme und -größen sein müssen, damit der Anwender geeignete und zulässige Systeme von unzulässigen Systemen direkt unterscheiden kann.

Aber auch einheitliche "Abfall-Management-Kontroll-Systeme", die möglichst standardisierte Kontroll- bzw. Überwachungssysteme für die Aufsichtsbehörden zulassen, sind längst überfällig. (s. Vorschlag einer Checkliste)

Hygienische Anforderungen an die Speiserest-Verwertung

Die LMHV verlangt beim Handling mit Speiseresten im Küchen- und Lagerbereich die notwendigen Sorgfaltspflichten. Speisereste

sind im gesamten Küchenbetrieb unabdingbare CCP`s im Sinne der LMHV. Die Arbeitsabläufe der Entsorgung von Speiseresten sind hinsichtlich der allgemeinen Qualitätssicherung, der Produkthygiene, der Personalhygiene, der Reinigung/Desinfektion und der Raum- und Gerätehygiene zu standardisieren und zu dokumentieren. Denn bekanntlich ist nur "Dokumentiertes" geschehen bzw. "nicht Dokumentiertes" nicht geschehen. Zukunftsorientiert sind möglichst kleine max. 30 Liter fassende Behältnisse, die nummerierbar/ protokollierbar

täglich aus dem Küchenhygienebereich entfernt werden können.

Abfall- und umweltrechliche Anforderungen an die Speiserest-Verwertung 

Speisereste unterliegen den Bestimmungen des neuen Kreislaufwirtschafts-/AbfG und gehören zur Kategorie der Abfälle zur Verwertung. Der Abfallbesitzer hat grundsätzlich die Pflicht, Speisereste stofflich zu verwerten.

Dabei ist prinzipiell immer eine hochwertige Verwertung anzustreben (§ 5 Abs. 2 KrW-/AbfG). Eine hochwertige, stoffliche Verwertung in diesem Zusammenhang heißt, Speisereste zu Futtermittel unter Beachtung aller

sicherheitstechnischer Bestimmungen zu verarbeiten. Um dieses zu erreichen, sind die Speisereste absolut sortenrein getrennt von anderen Abfallfraktionen zu halten. Die Entsorgung von Speiseresten, die Tierkörperteile oder tierische Erzeugnissen enthalten, unterliegen ferner dem Tierköprerbeseitigungsgesetz. Entsprechende Ausnahmegenehmigungen für die Entsorgung von

Speiseresten erteilen die zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter..

Technische Anforderungen an die Speiserest-Verwertung

Equipment bzw. Zubehör und Behältnisse im Bereich der Speiserest-Verwertung sollen so beschaffen sein, daß sie allen Sicherheits- und Hygienekriterien im Bezug auf die Gefahren- bzw. Seuchenabwehr genügen. Das heißt, daß weder Ungeziefer/Schadnager u.a. auch durch Gerüche angezogen werden könnten, noch Hygiene- bzw. Reinigungsprobleme durch diese verursacht werden könnten. Kühlungen sind vorrangig dort erforderlich, wo nicht dicht versiegelte Behältnisse eingesetzt werden und der Abholrythmus der Speisereste länger als 2 Tage ist. 

120 l bzw. 240 l Großmüllbehälter erfüllen diese Anforderungen nicht, da sie weder dicht verschließbar noch auslaufsicher sind und keine revisionsfähige

Dokumentation/protokollierung zulassen. Im übrigen dürfen diese Großmüllbehälter aufgrund der hohen Gewichte nur maximal bis zu Hälfte befüllt werden und nicht im Küchenbereich aufgestellt werden.

Ökonomische Anforderungen an die Speiserest-Verwertung

Die Kosten für die Speiserest-Verwertung müssen in der gesamten Wertschöpfungskette betrachtet werden. Alle Investitionsmaßnahmen,

laufenden Betriebskosten in Form von Personalaufwand, Waschen/Reinigen, Strom, Wasser, Desinfektionsmittel, Kühlung und die Entsorgungskosten müssen in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden (s. Tabelle). Jeder einzelne Handgriff kostet Geld und somit müssen alle Arbeitsschritte und Faktoren detailliert geprüft und hinsichtlich ihrer Optimierung analysiert werden.

Zusammenfassung:

Die Speiserest-Verwertung hatte in der Vergangenheit aus Sicht 

der Lebensmittelkontrolle eine untergeordnete Bedeutung. Es ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten um ein vernünftiges möglichst bundesweit einheitliches Niveau in diesem Bereich im Sinne des Verbraucherschutzes zu erzielen.
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